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Entscheid iiber Fragen der Preisiiberwachung

Der Bundesrat hat in einem Beschwerdeentscheid be-
stimmt, dal} bei Installationen von Boilern der Bruttozinssatz
von g9 Prozent nur fiir die Boiler selbst, nicht aber fiir die
dazu gehorigen AnschluBinstallationen zulissig ist. Fiir die
letzteren ist der Bruttozinssatz auf 6 Prozent zu beschrinken.
Im beziiglichen Falle betrugen die Kosten von 17 installier-
ten Boilern samt den Anschlissen Fr. 15 80oo.—. Davon ent-
fielen Fr. 8738.— auf die Boiler selbst und Fr. 7062.— auf
die Anschlularbeiten. Nach den Erwigungen des Bundes-
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.

rates sind die Anschliisse, im Gegensatz zu den Boilern, kei-
ner besonders hohen Abniitzung unterworfen. Die in Ziffer 11
der Richtlinien der Eidgendossischen Preiskontrollstelle vom
1. November 1948 fiir die Mietpreiskontrolle vorgesehene
Bruttoverzinsung von g Prozent rechtfertigt sich somit nur fiir
den Betrag von Fr. 8738.—; fur die Anschluf(kosten von
Fr. 7062.— ist der Satz von 6 Prozent anzuwenden.
Entscheid des Gesamtbundesrates vom 19. September 1951
in Sachen I. in G. (MR 5057). Eidg. Preiskontrollstelle

Adolf Hafliger 1

Geboren am 2. September 1887 in Luzern, als Sohn des
Josef Hafliger, Chef des Rechnungsbureaus der SBB, Kreis-
direktion Luzern, besuchte Josef Hiafliger nach der Primar-
schule die Handelsabteilung der Kantonsschule, um anschlie-
Bend die kaufminnische Lehre zu absolvieren. Ein wichtiger
Lebensabschnitt begann mit dem im Jahre 1914 erfolgten Ein-
tritt ins Amtsgericht Luzern-Stadt. Unablissig an sich selbst
arbeitend, bestand er 1925 vor dem Luzerner Obergericht das
Gerichtsschreiberexamen, das ihn dann befihigte, den Posten
eines Substituten beim Amtsgericht zu iibernehmen. Mit gan-
zer Kraft und Hingabe arbeitete er in seinem Amte bis zu
der am 1. Juli 1951 erfolgten Pensionierung. Daneben aber
waren es die Fragen des Wohnungswesens und die Noéte der
Mieterschaft, die den regen Geist Adolf Hifligers beschiftig-
ten. Als damaliger Prisident des Mietervereins der Stadt
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Luzern wirkte er bei der Griindung der Allgemeinen Bau-
genossenschaft Luzern im Jahre 1924 mit und stand wihrend
der ganzen schonen Entwicklung des Unternehmens als erster
Sekretdr ununterbrochen an vorderster Stelle der Geschifts-
leitung. Die ABL war und blieb ihm Herzenssache bis in die
letzten Stunden des Lebens. Man darf von Adolf Hafliger
sagen, daf} er sich in seiner rastlosen nebenberuflichen Titig-
keit immer und immer wieder fiir das Wohl seiner Mitmen-
schen auf einem besonders wichtigen Sektor des offentlichen
Lebens einsetzte. Dafiir wissen ihm die Mitbiirger, die Genos-
senschafter, die Mieter den tiefempfundenen Dank. Und wer
auch sonst je mit ihm zu tun hatte, der schitzte sein korrek-
tes, integres, von unbestechlicher Gerechtigkeit erfiilltes Wesen.
Den Angehorigen aber entbieten wir das tiefempfundene Bei-
leid. I Ww.

Eine Motion zur Forderung des kommunalen
Wohnungsbhaues

die von der Sozialdemokratischen Partei und vom Gewerk-
schaftskartell Ziirich gutgeheiflen wurde, hat folgenden Wort-
laut:

«Die unterzeichneten, in der Stadt Ziirich niedergelasse-
nen stimmberechtigten Schweizer Biirger stellen hiermit, ge-
stiitzt auf Artikel 10 der Gemeindeordnung vom 15. Januar
1933, nachfolgende Motion:

1. Um die seit Jahren andauernde grofle Wohnungsnot
zu bekdmpfen, wird der Stadtrat beauftragt, sofort den Bau
von tausend kommunalen Wohnungen an die Hand zu neh-
men.

2. Ein Fiinftel dieser Wohnungen soll fiir Altersbeihilfe-
beziiger reserviert werden.

3. Um der Gefahr weiterer allgemeiner Mietzinssteige-
rung entgegenzuwirken und um dem dringenden Bediirfnis
der weniger begiiterten Bevolkerung nach billigen Wohnun-
gen Rechnung zu tragen, soll der Mietzins so angesetzt wer-
den, daB er in einem tragbaren Verhiltnis zum Einkommen
der Wohnungssuchenden steht.

4. Dem Stadtrat wird hierfiir zur notwendigen Abschrei-
bung auf den Baukosten dieser Wohnungen zu Lasten des
Auflerordentlichen Verkehrs ein Kredit von zwanzig Millio-
nen Franken erteilt.



	Entscheid über Fragen der Preisüberwachung

